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Sachverhalt 
  
Mit Schreiben vom 21.03.2025 liegt die Baugenehmigung für den Neubau des 
Feuerwehrgerätehauses vor.  
 
Am 25.03.2025 wurde beim Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-
Vorpommern für die Sonderbedarfszuweisung (SBZ) nach § 25 FAG und beim Landkreis 
Vorpommern-Greifswald für die Gewährung einer Zuwendung nach der Richtlinie zur 
Förderung des Brandschutzwesens (Brandschutz - Förderrichtlinie BrSchFöRL M-V) vom 
27.06.2017 und nach der Richtlinie zur Förderung Brandschutz im Landkreis V-G vom 
17.05.2021 ein Antrag auf vorzeitigen Maßnahmenbeginn gestellt.   
Für die Sonderbedarfszuweisung (SBZ) liegt mit Schreiben vom 02.04.2025 die Zustimmung 
zum vorzeitigen Vorhabenbeginn vor. Eine Zustimmung vom Landkreis Vorpommern-
Greifswald ist noch nicht eingegangen. 
Nach Zustimmung des Landkreises Vorpommern-Greifswald zum vorzeitigen 
Maßnahmenbeginn und der Genehmigung des Haushaltes können die weiteren 
Planungsleistungen ausgeführt und die Bauleistungen sowie die ökologische Baubegleitung 
ausgeschrieben werden. 
  

Am 20.03.2025 wurden die Grenzpunkte zu den Gärten markiert. 
  
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
  ja nein       

fin. Auswirkungen   X       

im Haushalt berücksichtigt   X Deckung durch: Produkt Sachkonto 

            

Liegt eine Investition vor?   X Folgekosten     

            

            

  

 
Anlage/n 
Keine 
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